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Mandanteninformationen für Unternehmer    November 2025        
 
Liebe Mandantin, lieber Mandant, 

 

auch im vergangenen Monat hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges getan. Über die 

aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren Mandanteninfor-

mationen gerne auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte anzusprechen, wir beraten 

Sie gerne! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

1. Vermögensverlust durch Trickbetrug: Kein Steuerabzug als außergewöhnliche 

Belastung 

 

Das Finanzgericht (FG) Münster hat entschieden, dass Opfer eines Trickbetrugs einen Vermögens-

verlust nicht als außergewöhnliche Belastung in der Einkommensteuer geltend machen können. 

Hintergrund 

Eine 77-jährige Frau erhielt einen Anruf von einem angeblichen Rechtsanwalt. Dieser behauptete, ihre Toch-

ter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau solle eine Untersuchungshaft durch Zahlung 

einer Kaution von 50.000 EUR verhindern. Aus Angst gab sie das Geld einem Boten. 

Nachdem sie den Betrug erkannte, erstattete sie Strafanzeige. Das Verfahren wurde jedoch eingestellt, da 

die Täter nicht ermittelt werden konnten. 

Entscheidung 

Die Klägerin wollte den Verlust in ihrer Steuererklärung als außergewöhnliche Belastung absetzen. Das Fi-

nanzamt lehnte dies ab – und auch das Finanzgericht Münster gab der Klage nicht statt. Begründung: 

• Allgemeines Lebensrisiko: Betrugsverluste gehören zum allgemeinen Lebensrisiko. Sie sind nicht 

außergewöhnlich im steuerlichen Sinne. 

• Keine Zwangsläufigkeit: Die Klägerin war nicht gezwungen, die Zahlung zu leisten; es bestanden 

zumutbare Handlungsalternativen. 

2. Weihnachtsfeier: Das Finanzamt feiert mit 

 

Zum Jahresende laden viele Betriebe ihre Mitarbeitenden zur Weihnachtsfeier ein. Gemeinsames 

Feiern stärkt das Team und die Bindung ans Unternehmen – doch auch hier hat das Finanzamt ein 

Wörtchen mitzureden. 
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Eine Weihnachtsfeier zählt steuerlich als sogenannte Betriebsveranstaltung, wenn  

• sie auf betrieblicher Ebene organisiert wird und  

• sich der Teilnehmerkreis überwiegend aus Beschäftigten und deren Begleitpersonen zusammen-

setzt. Auch Leiharbeitnehmende oder Mitarbeitende anderer Konzernunternehmen können dazuge-

hören.  

Nur dann gelten die steuerlichen Begünstigungen. 

Ermittlung der Kosten für die Weihnachtsfeier 

Die Planung einer Weihnachtsfeier muss deshalb gut durchdacht sein. Bleiben die Gesamtkosten der Feier 

unter 110 EUR brutto pro Teilnehmer, ist der geldwerte Vorteil für die Beschäftigten steuer- und sozial-

versicherungsfrei. Überschreiten die Kosten diesen Betrag, muss der übersteigende Teil als Arbeitslohn 

versteuert werden. Die Kosten der Begleitperson werden dabei dem jeweiligen Mitarbeiter zugerechnet.  

Wichtig ist auch: Liegen die Aufwendungen über 110 EUR pro Teilnehmer, ist der Vorsteuerabzug ausge-

schlossen.  

In die Berechnung fließen alle Aufwendungen ein – etwa für Essen, Getränke, Musik, Raummiete, Geschen-

ke oder Fahrtkosten. Der Freibetrag gilt pro Veranstaltung und für maximal zwei Betriebsfeiern im Jahr. 

Pauschalbesteuerung 

Wird der Freibetrag überschritten, kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer pauschal mit 25 % übernehmen. 

Wichtig ist eine sorgfältige Kostenermittlung, damit die Weihnachtsfeier nicht zur steuerlichen Stolperfalle 

wird. 

Tipp: Ob eine Weihnachtsfeier steuerlich begünstigt ist, hängt von der konkreten Ausgestaltung ab. Eine 

steuerliche Beratung bei der Planung kann helfen, Freibeträge optimal zu nutzen und Steuernachforderun-

gen zu vermeiden. 

 

3. Weihnachtsgeschenke an Mitarbeitende und Geschäftsfreunde 

 

Zum Jahresende nutzen viele Unternehmen die Gelegenheit, Geschäftspartnern oder Mitarbeitenden 

mit einem Weihnachtsgeschenk eine Freude zu machen. Betriebe müssen dabei jedoch auch an das 

Finanzamt denken: Nicht jedes Präsent bleibt steuerfrei.  

Steuerlich wird unterschieden, ob es sich um Geschenke an Geschäftspartner oder Mitarbeitende handelt. 

Wichtig: Ein Geschenk ist an keine Gegenleistung gebunden.  

Geschenke an Geschäftspartner 

Geschenke an Geschäftsfreunde sind bis zu 50 EUR pro Jahr und Person als Betriebsausgaben abzieh-

bar. Werden mehrere Geschenke an dieselbe Person gemacht, zählt der Gesamtwert. Wichtig: Wird die 

Grenze überschritten, ist der gesamte Betrag nicht mehr abziehbar.  

Grundsätzlich müsste der Empfänger das Geschenk als Betriebseinnahme versteuern. Unternehmen kön-

nen dies aber übernehmen – mit der sogenannten Pauschalversteuerung nach § 37b Einkommensteu-

ergesetz. Damit bleiben dem Geschäftspartner unangenehme Steuerfragen erspart. Wichtig ist eine ordent-

liche Dokumentation, denn gerade bei Betriebsprüfungen wird hier genau hingeschaut. 

Geschenke an Mitarbeitende 

Erhalten Mitarbeitende von ihrem Arbeitgeber ein Weihnachtsgeschenk, so sind die Betriebsausgaben da-

für abziehbar. Sachzuwendungen bis 50 EUR im Monat bleiben sogar steuerfrei. Wird der Betrag über-

stiegen, fällt Steuer an. Übersteigt der Wert die Grenze, kann der Arbeitgeber auch hier die Steuer pauschal 

übernehmen (§ 37b EStG). 
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Übrigens: Eine Aufmerksamkeit an Mitarbeitende aus persönlichem Anlass kann zusätzlich steuerfrei blei-

ben, wenn sie die 60-EUR-Grenze nicht übersteigt – beispielsweise ein Geschenk zum Geburtstag oder zur 

Hochzeit.  

Tipp: Achten Sie auf eine sorgfältige Dokumentation und Belege. So bleiben die Weihnachtsgeschenke 

nicht nur eine nette Geste, sondern auch steuerlich gut geregelt. 

 

Wird ein solcher Erwerb jedoch rückgängig gemacht und die Anteile gehen wieder an den ursprünglichen 

Eigentümer zurück, kann die Steuer für beide Vorgänge auf Antrag aufgehoben werden. Voraussetzung 

ist, dass die Rückabwicklung innerhalb von zwei Jahren nach dem ersten Erwerb erfolgt. Bei Grundstücken 

muss außerdem die Rückübertragung im Grundbuch beantragt werden. 

Im vorliegenden Fall waren die Voraussetzungen für eine Aufhebung der Steuerfestsetzung erfüllt. Die Klä-

gerin hatte die Anteile rechtzeitig zurückübertragen. Daher muss die Grunderwerbsteuer für die erneute 

Anteilsvereinigung aufgehoben werden. 

Wichtige Hinweise für die Praxis: 

• Wird durch den Erwerb von Anteilen an einer grundbesitzenden Gesellschaft die 95 %-Grenze über-

schritten, fällt Grunderwerbsteuer an. 

• Wird der Erwerb innerhalb von zwei Jahren rückgängig gemacht, kann die Steuer auf Antrag auf-

gehoben werden. 

• Erfolgt später erneut ein Erwerb, der zur Vereinigung von mindestens 95 % der Anteile in einer 

Hand führt, entsteht erneut Grunderwerbsteuer. 

• Die Aufhebung der Steuerfestsetzung ist auch möglich, wenn der erste Erwerb nicht steuerbar 

war. 

Die Entscheidung des BFH stellt klar, dass bei mehrfacher Anteilsvereinigung Grunderwerbsteuer entstehen 

kann, aber unter bestimmten Bedingungen eine Aufhebung der Steuer möglich ist. Für die Praxis ist es wich-

tig, die Fristen und Voraussetzungen für die Rückabwicklung zu beachten, um unnötige Steuerbelastungen 

zu vermeiden. 

 

4. Grunderwerbsteuer bei Grundstücksveräußerungen mit Photovoltaikanlagen 

 

Beim Verkauf eines Grundstücks mit Photovoltaikanlage ist entscheidend, ob die Anlage als Teil des 

Gebäudes oder als sogenannte Betriebsvorrichtung gilt. Davon hängt ab, ob der Kaufpreis für die 

Anlage in die Berechnung der Grunderwerbsteuer einfließt. Das Finanzministerium Sachsen-Anhalt 

hat hierzu klare Vorgaben gemacht. 

Hintergrund 

Die Grunderwerbsteuer fällt grundsätzlich bei Rechtsgeschäften an, die sich auf inländische Grundstücke 

beziehen (§ 1 GrEStG). Zum Grundstück zählen alle festen Bestandteile, wie sie in den §§ 93 bis 96 BGB 

beschrieben sind. Dazu gehören beispielsweise: 

• Heizungsanlagen 

• Fest eingebaute Bad- und Sanitäreinrichtungen 

• Versorgungsleitungen für Strom, Wasser und Heizung 

• Die Dacheindeckung 

Nicht zum Grundstück gehören sogenannte Betriebsvorrichtungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG). Das bedeu-

tet: Der Kaufpreisanteil für Betriebsvorrichtungen wird bei der Grunderwerbsteuer nicht berücksichtigt. 
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Ob eine Photovoltaikanlage bei der Grunderwerbsteuer berücksichtigt wird, hängt davon ab, wie sie ge-

nutzt wird und wie sie baulich eingebunden ist. 

1. Thermische Solaranlagen und Solarkraftwerke 

Thermische Solaranlagen erzeugen Wärme aus Sonnenlicht und sind meist Teil der Heizungsanlage. Da 

Heizungsanlagen regelmäßig als Gebäudebestandteil gelten, wird der Kaufpreis für diese Anlagen in die 

Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer einbezogen. 

Beispiel: 

Wird ein Haus mit einer fest installierten Solaranlage zur Warmwasserbereitung verkauft, zählt der Wert der 

Anlage zur Grunderwerbsteuer. 

2. Photovoltaikanlagen zur Eigenversorgung 

Photovoltaikanlagen erzeugen Strom aus Sonnenlicht. Dienen sie ausschließlich der Versorgung des eige-

nen Grundstücks (Eigenbedarf), gelten sie als Bestandteil oder Zubehör des Grundstücks (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 

GrEStG). Das dafür gezahlte Entgelt wird in die Grunderwerbsteuer einbezogen. 

Beispiel: 

Ein Wohnhaus wird mit einer Photovoltaikanlage verkauft, die nur den Strombedarf des Hauses deckt. Der 

Kaufpreis für die Anlage wird bei der Grunderwerbsteuer berücksichtigt. 

3. Photovoltaikanlagen zur Netzeinspeisung 

Wird der erzeugte Strom ausschließlich in das öffentliche Netz eingespeist, betreibt der Eigentümer einen 

Gewerbebetrieb. In diesem Fall gilt die Photovoltaikanlage als Betriebsvorrichtung (§ 68 BewG), sofern sie 

auf einer eigenen Trägerkonstruktion montiert ist. Das Entgelt für diese Anlage wird nicht in die Grunder-

werbsteuer einbezogen. 

Beispiel: 

Ein Grundstück mit einer großen Photovoltaikanlage, deren Strom komplett an einen Energieversorger ver-

kauft wird, wird veräußert. Der Kaufpreis für die Anlage bleibt bei der Grunderwerbsteuer außen vor. 

4. Ersatzanlagen 

Werden Photovoltaikanlagen anstelle einer Dacheindeckung oder als Fassadenelemente eingebaut, gelten 

sie als Gebäudebestandteil. Das Entgelt für diese Anlagen wird in die Grunderwerbsteuer einbezogen. 

Beispiel: 

Eine Photovoltaikanlage ersetzt die Dachziegel eines Hauses. Beim Verkauf des Hauses zählt der Wert der 

Anlage zur Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer. 

Zusammenfassung 

• Gebäudebestandteile (z. B. Heizungsanlagen, Photovoltaikanlagen zur Eigenversorgung oder als 

Dacheindeckung): Kaufpreis wird in die Grunderwerbsteuer einbezogen. 

• Betriebsvorrichtungen (z. B. Photovoltaikanlagen zur Netzeinspeisung auf Trägerkonstruktion): 

Kaufpreis wird nicht einbezogen. 

Im Einzelfall ist stets zu prüfen, wie die Photovoltaikanlage genutzt und baulich eingebunden ist. Nur so lässt 

sich korrekt bestimmen, ob und in welchem Umfang der Kaufpreis der Anlage der Grunderwerbsteuer unter-

liegt. 

 

5. Auskunftsanspruch bei anonymer Anzeige gegenüber dem Finanzamt 

 

Der BFH hat entschieden, dass Steuerpflichtige grundsätzlich keinen Anspruch auf Auskunft über 

den Inhalt einer anonymen Anzeige beim Finanzamt haben, wenn das Geheimhaltungsinteresse der 

Behörde und der Schutz des Anzeigenden überwiegen. Auch wenn die Anzeige personenbezogene 
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Daten enthält, kann das Auskunftsrecht nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) einge-

schränkt sein. 

Hintergrund 

Eine Personengesellschaft betrieb ein Restaurant. Nach einer anonymen Anzeige führte das Finanzamt 

eine sogenannte Kassen-Nachschau durch. Dabei wurden keine steuerlichen Verstöße festgestellt und es 

gab keine Nachforderungen. Die Gesellschaft wollte daraufhin wissen, was genau in der anonymen Anzeige 

stand, und beantragte Einsicht in die Unterlagen beim Finanzamt. Das Finanzamt lehnte dies ab. 

Auch nach weiteren Anträgen und Einsprüchen blieb das Finanzamt bei seiner Ablehnung. Die Gesellschaft 

berief sich auf das Recht auf Auskunft über personenbezogene Daten nach Art. 15 DSGVO. Sie wollte ins-

besondere wissen, ob und welche Informationen über sie in der Anzeige enthalten waren. 

Entscheidung 

Der BFH wies die Klage ab. Nach Ansicht des Gerichts besteht kein Anspruch auf Auskunft über den In-

halt der anonymen Anzeige, wenn das Geheimhaltungsinteresse des Finanzamts und der Schutz der 

Identität des Anzeigenden schwerer wiegen als das Informationsinteresse des Betroffenen. 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person 

beziehen. Dazu zählen auch Angaben in einer Anzeige, die auf den Steuerpflichtigen hinweisen. Grundsätz-

lich kann ein Steuerpflichtiger nach Art. 15 DSGVO Auskunft über solche Daten verlangen. 

Das Auskunftsrecht ist jedoch nicht grenzenlos. Die Finanzbehörde muss abwägen, ob das Interesse des 

Steuerpflichtigen an der Information schwerer wiegt als das Interesse an Geheimhaltung und Identitäts-

schutz des Anzeigenden. 

Im entschiedenen Fall hat das Finanzamt nachvollziehbar dargelegt, dass der Schutz des Anzeigenden und 

das behördliche Interesse an Vertraulichkeit überwiegen. Die Klägerin war bereits mehrfach Ziel anonymer 

Anzeigen, sodass ein berechtigtes Interesse an Identitätsschutz bestand. 

 

6. Statistik über die Einspruchsbearbeitung in den Finanzämtern 2024 

 

Jeder Steuerpflichtige kann gegen einen Verwaltungsakt (z.B. Steuerbescheid) Einspruch einlegen, 

wenn er glaubt, dass dieser nicht korrekt ist. Das Finanzamt muss den Fall dann erneut prüfen. Und 

wie eine aktuelle Statistik zeigt, führt das auch häufig zum Erfolg.  

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat die Statistik zur Einspruchsbearbeitung 2024 veröffentlicht. Sie 

zeigt, wie häufig Einsprüche eingelegt werden und wie sie bearbeitet werden. 

Wichtige Ergebnisse: 

• Etwa 12,7 Prozent der erledigten Einsprüche mussten durch eine förmliche Einspruchsentscheidung 

entschieden werden. Das bedeutet: Nur in diesen Fällen war das Finanzamt nicht sofort bereit, dem 

Anliegen zu entsprechen. 

• 1,1 Prozent der erledigten Einsprüche führten anschließend zu einer Klage vor dem Finanzgericht. 

• Die Zahl der eingelegten Einsprüche sank gegenüber dem Vorjahr um 40,4 Prozent. 

• Insgesamt wurden knapp 4,1 Millionen Einsprüche erledigt, davon 68 Prozent durch Abhilfen. 

Abhilfe bedeutet: Das Finanzamt hat dem Anliegen des Steuerpflichtigen stattgegeben, ohne dass 

eine förmliche Entscheidung erforderlich war. 

Was bedeutet das für Steuerpflichtige? 

Die Statistik zeigt, dass die Erfolgschancen bei einem Einspruch in vielen Fällen gut sind: Über zwei 

Drittel der Einsprüche werden direkt anerkannt. Nur ein kleiner Teil der Fälle führt letztlich zu einer Klage. 

Gleichzeitig ist ersichtlich, dass Einsprüche eher selten formell entschieden werden müssen. 

Ein Einspruch ist ein wirksames Mittel, um die eigene Steuerangelegenheit prüfen zu lassen. Die meisten 

Einsprüche führen zu einer schnellen Lösung durch Abhilfe. Wer unsicher ist, ob ein Einspruch sinnvoll ist, 

sollte sich frühzeitig steuerlich beraten lassen. 
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7. Steuerhinterziehung durch Unterlassen bei elektronisch abrufbaren Daten 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass das Finanzamt nicht automatisch als informiert 

gilt, wenn steuerrelevante Daten zwar elektronisch abrufbar, aber nicht in der Steuerakte gespeichert 

sind. Die verlängerte Festsetzungsfrist bei Steuerhinterziehung kann daher auch dann greifen, wenn 

das Finanzamt die Daten technisch hätte abrufen können, dies aber nicht getan hat. 

Hintergrund 

Ein Ehepaar wurde gemeinsam zur Einkommensteuer veranlagt. Die Ehefrau erzielte Einkünfte aus nicht-

selbständiger Arbeit, weitere Einkünfte gab es nicht. Für die betreffenden Jahre reichten die Eheleute zu-

nächst regelmäßig Steuererklärungen ein, später jedoch nicht mehr. Das Finanzamt forderte sie nicht zur 

Abgabe weiterer Erklärungen auf und schloss die Bearbeitung der Steuerfälle für die Streitjahre weitge-

hend ab (sogenannte 95 %-Grenze). 

Da keine Steuererklärungen mehr eingereicht wurden, erließ das Finanzamt Schätzungsbescheide und 

setzte Einkommensteuer sowie Verspätungszuschläge fest. Die Eheleute legten Einspruch ein und klagten 

erfolgreich vor dem Finanzgericht. Das Finanzamt legte daraufhin Revision beim BFH ein. 

Entscheidung 

Der BFH gab dem Finanzamt Recht. Entscheidend war, ob das Finanzamt im maßgeblichen Zeitpunkt tat-

sächlich über die für die Steuerfestsetzung wichtigen Informationen verfügte. Dabei stellte der BFH klar: 

• Kenntnis des Finanzamts: 

Das Finanzamt gilt nur dann als informiert, wenn die relevanten Daten in der Papierakte oder der 

elektronischen Akte gespeichert sind. Daten, die lediglich auf elektronischen Speichern abrufbar 

sind, aber nicht automatisch in die Akte übernommen wurden, gelten nicht als bekannt. 

• Festsetzungsfristen: 

Die reguläre Frist zur Festsetzung der Einkommensteuer beträgt vier Jahre. Bei Steuerhinterziehung 

verlängert sich diese Frist auf zehn Jahre, bei leichtfertiger Steuerverkürzung auf fünf Jahre. 

• Zeitpunkt der Steuerverkürzung: 

Bei unterlassener Abgabe der Steuererklärung tritt die Steuerverkürzung spätestens dann ein, wenn 

das Finanzamt die Bearbeitung der Steuerfälle im Wesentlichen abgeschlossen hat (95 %-Grenze). 


